
l’"

Ü1L

J*

i

f ii null' i i

lilll

t Vf

,.i-'

HK
• ■ — <7 --x

Wie viel Führung 
- ♦♦ 4ertragt 

unsere Demokratie?
Ili nlHIr , ,|ir»l'!; '■ n i'■luiüilllli MH II .1! .’ i' II llll'lll I ir I ’i.ii, llillllllllllil 1111111111111111! rilllllilllfili I'inil •. Um <;

r Xl

’’



Dezember 2005

Herausgeber:
Der Autor; die Broschüre kann unentgeltlich 
bezogen werden unter Tel.-Nr. 062 822 02 02 oder 
e-mail ag-stiftung@bluewin.ch, www.ag-stiftung.ch

Satz und Druck:
Druckerei Graf AG 
8180 Bülach

mailto:ag-stiftung@bluewin.ch
http://www.ag-stiftung.ch




Wie viel Führung 
erträgt unsere Demokratie?
Von Hans Letsch, Aarau1

1 Erweiterte Fassung des Referates vom 25.10.2005 im Athenaeum-Club Aargau/Solothurn
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Erster Abschnitt:
Begriffliches und Grundsätzliches

Ich rede von unserer Demokratie, d.h. von der direkten Demokratie. 
Folglich gelten immer noch die klaren Bestimmungen der Bundesverfas­
sung (BV), nämlich Art. 148, Abs.l BV, welcher der Bundesversammlung 
unter Vorbehalt der Rechte von Volk und Ständen die oberste Gewalt 
im Bund zuweist, sowie Art. 174 BV, der den Bundesrat als die oberste 
leitende und vollziehende Behörde des Bundes bezeichnet.
Der «obersten Gewalt» der Bundesbehörden werden also zwei institu­
tionelle Schranken gesetzt, nämlich die direkte Demokratie (das Volk) 
und der Föderalismus (die Stände). Weitere Schranken, wie die Begren­
zung der Amtsdauer oder Unvereinbarkeiten, können hier ausgeklam­
mert werden.

Welche Aufgaben kommen nun innerhalb der Bundesbehörden dem 
Bundesrat zu? Hier stossen wir auf das Problem der Führung in unserer 
Demokratie. Was also soll Aufgabe dieser «obersten leitenden und voll­
ziehenden Behörde» sein? Ich stütze mich zunächst wiederum auf die 
BV selber. Die meisten Kapitel handeln von Rechten und Pflichten der 
Bürger sowie von den Aufgaben und Zuständigkeiten im Staat als Gan­
zem. Demgegenüber finden wir Art. 174 BV in jenen Kapiteln, die sich 
ausschliesslich mit den Bundesbehörden befassen, insbesondere eben 
dem Bundesrat und der Bundesverwaltung. Daraus ergibt sich, dass der 
Bundesrat zwar die oberste leitende und vollziehende Instanz ist, aber 
nur innerhalb der Behördenstruktur des Bundes, und nicht dann, wenn 
es um Probleme unseres Staates als Ganzem geht. Diesen begrenzten 
Führungsanspruch möchte der Bundesrat nun aber immer mehr in eine 
umfassende Staats-leitende Aufgabe umfunktionieren. Er möchte sagen, 
was gelten soll und richtig wäre. Diese Absicht erkennen wir u.a. in seiner 
jüngsten Botschaft vom 29.06.2005 zur Volksinitiative «Volkssouveräni­
tät statt Behördenpropaganda». Hier spricht er wiederholt von sich als 
der «staatsleitenden Behörde» oder dem «staatsleitenden Organ». Ein 
entscheidender Satz grenzt m.E. geradezu an juristische Schlaumeierei: 
«Die BV bezeichnet den Bundesrat als die oberste leitende und vollzie­
hende Behörde des Bundes (Art. 174) - soweit, so gut; dann aber fährt er 
fort - und damit als staatsleitendes Organ». So steht es nicht in der Ver-
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fassung, und deshalb ist die Folgerung m.E. unhaltbar, denn (ich sagte es 
schon) der Bundesrat hat lediglich innerhalb der Behördenstruktur die 
oberste leitende und vollziehende Aufgabe, nicht aber im Rahmen der 
staatlichen Aufgaben schlechthin.

Exkurs 1: Wer hat Recht?
In der Ständeratsdebatte erklärte Frau Bundeskanzlerin Hu­
ber als Sprecherin des Bundesrates u.a.: «Das Volk hat im­
mer das entscheidende letzte Wort, aber das Volk hat nicht 
immer Recht: Das möchte ich klar festhalten.» Ständerat 
Carlo Schmid entgegnete hierauf treffsicher: «Ich möchte 
die Frau Bundeskanzlerin fragen, wer in einer Demokratie 
die Kompetenz hat festzustellen, wer Recht hat. Wissen Sie, 
das ist genau die Haltung, mit welcher der Bundesrat die 
Leute in gut und schlecht, in gescheit und weniger gescheit, 
in jene, die Recht haben, und jene, die nicht Recht haben, 
einteilt. Ich halte das für unzulässig. Selbstverständlich kann

Konkreter mit dem Führungsproblem befast sich ein Gutachten von 
Prof. Dr. Kurt Eichenberger im Rahmen der zahlreichen Diskussionen 
zur Staats- und Verwaltungsreform des Bundes. Er unterschied zwischen 
der Führung der Verwaltung als Gesamtheit und in den Ressorts (Ver- 
waltungsführung), der Führung des Regierungsorgans selber (Führung 
der Führung) und der Führung «in Bezug auf den Staat schlechthin» 
(Staatsleitung). Gestützt auf die einleitenden Überlegungen obliegt dem 
Bundesrat die Führung der Verwaltung und des eigenen Kollegiums, 
nicht aber die politische Staats-Leitung im umfassenden Sinn. An diesem 
Grundsatz haben sich alle Zuständigkeiten, wie sie in den Art. 175 - 187 
B V umschrieben sind, zu orientieren, einschliesslich die heute besonders 
umstrittene Informationstätigkeit (siehe später). Jedenfalls bedeutet 
Führung, wie sie dem Bundesrat zusteht, nicht, politische Entscheide für 
sich beanspruchen zu wollen, für die er nicht zuständig ist. Ebenso wenig 
ist es seine Aufgabe, Entscheide des Parlamentes und des Souveräns zu 
qualifizieren, selbst dann nicht, wenn ihm diese nicht passen. Hiezu ein 
schlagendes Beispiel aus der Ständeratsdebatte zur genannten Volksini­
tiative in der Herbstsession 2005.
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das Volk nicht sagen, vier sei fünf. Aber wir bewegen uns 
hier im Bereich normativer Richtigkeit und nicht im Bereich 
sachlicher Richtigkeit. Ich glaube nicht, dass der Bundesrat 
oder irgendjemand in der Lage ist, dem Volk zu sagen, es 
habe nicht Recht. Das sagt allenfalls irgendwann einmal die 
Geschichte.»

Natürlich braucht es im Rahmen des demokratischen Willensbildungs­
prozesses umfassende Entscheidungsgrundlagen, eine sorgfältige Lage­
beurteilung, zu deren Erarbeitung kaum jemand besser berufen ist als die 
Regierung. Das gehört zur Entscheidungsfindung, ohne den Entscheid 
vorwegnehmen zu wollen. Je komplexer die Probleme werden, um so 
wichtiger wird eine streng sachbezogene Auslegeordnung mit Vor- und 
Nachteilen, ja sogar mit eigenen Prioritätsvorstellungen des Bundesra­
tes. Auch interne Studien sollten nicht einfach unterdrückt werden. Erst 
recht geht es nicht an, sich auf eine einzige Lösung festzulegen und diese 
als der Weisheit letzten Schluss mit allen Mitteln durchzudrücken. Eine 
Abstimmung zu gewinnen, darf nicht das Ziel bundesrätlicher Informa­
tion sein. Es gibt in dieser Frage kompetente Stimmen von Staatspoliti­
kern (z.B. a. Ständerat Franz Muheim) und Staatsrechtsprofessoren.

Exkurs 2: Der Bundesrat will gewinnen
In der Festgabe Thomas Fleiner (Freiburg 2003) schrieb 
Prof. Dr. jur. Hansjörg Seiler unter dem Titel Staatsinfor­
mation oder Behördenpropaganda u.a.: «Offenbar versteht 
der Bundesrat heute seine Rolle im Abstimmungskampf 
nicht darin, ergebnisneutral eine sachliche Information der 
Stimmbürger sicherzustellen, sondern darin, bestimmten 
Vorlagen zum Sieg oder zur Niederlage zu verhelfen.... Was 
dem öffentlichen Interesse oder dem Gemeinwohl am bes­
ten entspricht, ist nicht vorgegeben und folgt auch nicht aus 
der Erkenntnis einer höherwertigen Elite, sondern muss sich 
im demokratischen Diskurs ergeben. Dieser Diskurs mündet 
schliesslich in die Volksabstimmung, in welcher verbindlich 
festgelegt wird, was hic et nunc als öffentliches Interesse bzw. 
Gemeinwohl zu gelten hat. Die Auffassung, die Meinung der 
Regierung sei die richtige, und es gehe in der Volksabstim-
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mung nur noch darum, dieser Meinung zum Durchbruch 
zu verhelfen, ist im Ansatz demokratiefeindlich. Sie negiert 
nicht nur die demokratische Gleichberechtigung sondern 
auch die Meinungsfreiheit im Kern. Unfreiheit und Totali­
tarismus drohen oder herrschen, wo die Regierung für sich 
beansprucht, die nichtige’ Meinung zu vertreten.» Deshalb 
sprechen auch andere kompetente Autoren, wie z.B. der be­
kannte Rechtsanwalt i.R. Dr. Hans Baur (Beinwil am See) 
oder Dr. Markus Erb (Verein Bürger für Bürger), zu Recht 
von den Gefahren der Staatsführung durch gelenkte Demo- 
kratie.



Zweiter Abschnitt:
Wie sieht die moderne Praxis aus?

Von diesem soeben skizzierten traditionellen Führungsverständnis liess 
sich die Praxis während Jahren leiten. Dabei war es nie so, dass dem Bun­
desrat ein «Maulkorb» auferlegt worden wäre. Er informierte in seinen 
Botschaften an das Parlament, wo er ausreichend zu Worte kommt, fer­
ner vor Volksabstimmungen im sogenannten Bundesbüchlein; er wand­
te sich zudem vor Abstimmungen über Radio, später Fernsehen, an das 
Volk und gab eine Empfehlung ab. Die moderne Lehre sowie die Praxis 
im Bundeshaus zeichnen sich indessen mehr und mehr durch ein anderes 
Führungsverständnis aus. Zur Begründung wird auf generell veränderte 
Voraussetzungen im gesellschaftlichen und politischen Umfeld hinge­
wiesen, etwa die Komplexität der Probleme, die angebliche Überforde­
rung der Bürger, die wachsende Bedeutung bzw. der Einfluss der Medien 
und die Notwendigkeit, die rasche Handlungsfähigkeit der Regierung zu 
stärken. So beklagte sich z.B. Prof. Rhinow in der NZZ darüber, «dass 
das schweizerische System primär auf Machtbrechung und Machtteilung, 
nicht aber auf Handlungsfähigkeit ausgerichtet» sei. Zum Glück - würde 
ich sagen. Trotzdem finde ich, dass alle diese Überlegungen einer ver­
tieften Prüfung wert wären. Der Bundesrat tat denn auch so, als wolle er 
dem Problem auf den Grund gehen. Er hat im Jahre 1999 eine Arbeits­
gruppe eingesetzt mit dem Auftrag, insbesondere «die Inform ations- und 
Kommunikationstätigkeit von Bundesrat und Bundesverwaltung vor 
Abstimmungen darzustellen sowie Leitideen für die künftige Informa­
tionstätigkeit im Vorfeld von Abstimmungen zu entwickeln». Leider 
übertrug er diese Aufgabe den Betroffenen selber, nämlich der Konfe­
renz der Informationsdienste. Die von dieser erarbeiteten allgemeinen 
Grundsätze sind weitgehend vertretbar. Allerdings spiegeln sie einfach 
die Optik von Kommunikationsbeauftragten, etwa dann, wenn sie mehr 
Medienpräsenz empfehlen, und zwar (das ist für die Mentalität bezeich­
nend) «als Schlüssel der politischen Macht». Damit lassen sie die zen­
tralen politischen Probleme der Führung in unserer Demokratie äusser 
Acht. Diese miteinzubeziehen, wäre Aufgabe des Bundesrates gewesen. 
Er aber segnete den Bericht einfach ab und erklärte ihn in angeblicher 
Übereinstimmung mit der bisherigen Praxis zur Richtlinie seiner Infor-
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mationstätigkeit. Zentralen Anliegen, wie dem Schutz der freien Willens­
bildung und der unverfälschten Stimmabgabe sowie der Notwendigkeit, 
Einschränkungen auf gesetzlicher Grundlage vornehmen zu dürfen (Art. 
34 und 36 BV) wird ausgewichen. Dementsprechend fehlt eine fundierte 
Auseinandersetzung mit der Frage, ob sich die heutige Praxis tatsächlich 
an die genannten Grundsätze halte. Persönlich zweifle ich daran umso 
mehr, als in den letzten Jahren hunderte sogenannter Informationsbe­
auftragter auf allen Stufen neu eingestellt und aktiv wurden. Wenn ich 
zudem lese, was der Bundesrat in seiner Botschaft über die genannte 
Volksinitiative unter dem Titel «Information und Propaganda» schreibt, 
stosse ich ganz schlicht und einfach an die Grenzen meines Verstandes: 
Um zulässige Information handle es sich, wenn die Grundsätze der Kon­
tinuität, Transparenz, Sachlichkeit und Verhältnismässigkeit, die alle zur 
freien Willensbildung beitragen, gewährleistet seien. Dann fährt er fort: 
«Demgegenüber bezweckt die Propaganda, die Meinung der Stimm­
berechtigten in einem ganz bestimmten Sinn und im Hinblick auf das 
Abstimmungsverhalten eindeutig zu lenken. Der Bundesrat lehnt Propa­
ganda strikt ab und legt grössten Wert auf die Einhaltung der erwähnten 
Grundsätze.»

Es ist nun an uns Bürgern zu beurteilen, ob das, was wir alle im Vorfeld 
der letzten Volksabstimmungen erlebt haben, Information oder Propa­
ganda sei. Zur Veranschaulichung diene das «Info-Konzept» der Bun­
desbehörden für die Volksabstimmungen über Schengen und die Perso­
nenfreizügigkeit.

Exkurs 3: Information oder Propaganda?
Es geht bei diesem Exkurs nicht darum, die materielle Dis­
kussion über Schengen und die Personenfreizügigkeit neu 
aufzurollen. Was uns von unserm Thema her interessieren 
muss, ist ausschliesslich die Art und Weise, wie Bundesrat 
und Bundes Verwaltung im Vorfeld der Abstimmung aktiv 
geworden sind. Die Hinweise stützen sich auf Quellen aus 
der Verwaltung sowie auf das Medien-Panoptikum vom Ok­
tober 2005.
Die Kampagne im Bundeshaus begann bereits im Frühjahr 
2003, weil das Euro-Barometer eine «besorgniserregende
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Wahrnehmung» und grosse Skepsis gezeigt habe. Der Start­
schuss ging vom Integrationsbüro des EDA aus. Dieses hat 
in einem 7-seitigen Info-Konzept den ganzen «Schlachten­
plan» (wie ich es nennen möchte) dargelegt. Nach aussen 
wurde das Konzept im Rahmen sogenannter Koordinations­
sitzungen verkauft, deren Geschäftsstelle beim Generalse­
kretariat der FDP lag. Teilnehmer waren politische Parteien 
(FDP, CVP, SP, Liberale), ferner Wirtschaftsverbände, aber 
auch Vertreter des Staates, sowohl der Kantonsregierungen 
als auch des Bundes. Die Leitung der Kampagne und deren 
Finanzierung sollte economie suisse übernehmen - ein prak­
tisches Aushängeschild!
Die Strategie war von Anfang an darauf gerichtet, die Nein- 
Sager auszuschalten und Zwietracht in ihre Reihen zu tra­
gen. Im Protokoll der Sitzung vom 16.04.2003 heisst es u.a.: 
«Der Gegner wird gezielt geschwächt. SVP-Vertreter werden 
in die Pro-Kampagne eingebunden. Zögernde Bauern und 
Gewerbevertreter sollen mit speziellen Angeboten gefügig 
gemacht werden.» Ein mehrseitiger Katalog von Zielgrup­
pen und Kontaktpersonen sowie der einzusetzenden Mittel 
rundet das Bild ab. Die Weltwoche hat denn auch schon im 
Jahre 2004 unter dem Titel «Unser Wille geschehe» von einer 
«von den Bundes- und Informationsbeamten des Integrati­
onsbüros ferngesteuerten Willenslenkung» gesprochen.
Für mich treffen auf solche Aktivitäten der Bundesverwal­
tung die vom Bundesrat selber formulierten Merkmale der 
Propaganda zu. Es sei nochmals daran erinnert, dass erstens 
Propaganda dann vorliegt, wenn «die Meinung der Stimm­
berechtigen in einem ganz bestimmten Sinn und im Hinblick 
auf das Abstimmungsverhalten gelenkt werden will», und 
dass zweitens der Bundesrat wiederholt den festen Willen 
bekundet hat, er wolle die Abstimmung unbedingt gewin­
nen. Diese Zielvorgabe scheint übrigens Schule zu machen. 
So berichtet die MZ vom 21.10.2005 über «Einblicke in eine 
Abstimmungswerkstatt», die sie im EFD erhalten hat. Die­
ses Departement habe mit Blick auf die Volksabstimmung 
vom Mai 2006 über die Verteilung des Nationalbankgoldes
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eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Aus den vorbereiteten Infor­
mationen werde u.a. rasch klar, «dass das Departement die 
Abstimmung natürlich gewinnen will».

Wenn sich der Bundesrat in Abstimmungskämpfen derart 
auf die Äste wagt und sich voll und ganz auf eine Seite stellt, 
dann steht er, was staatspolitisch wichtig wäre, nicht mehr 
über den Parteien und nicht über der Sache. Er wird selber 
Partei. Das kann ihm Beifall bringen, aber auch Missmut we­
cken. Jedenfalls fördert es jenes Vertrauen nicht, auf das er 
und unser Land im Interesse unseres demokratischen Kon­
kordanzsystems angewiesen wäre.

Zusammenfassend ist das heutige Führungsverständnis des Bundesrates, 
der Bundesverwaltung und Teilen des Parlamentes unserer direkten De­
mokratie abträglich. Das wird nicht nur, aber im besonderen, in der Infor­
mationspolitik sichtbar. Der Bundesrat masst sich Kompetenzen an, die 
m.E. verfassungswidrig sind. Aber selbst angenommen, nicht zugegeben, 
er handle verfassungskonform, so missachtet er politische Schranken, die 
seiner Macht gesetzt sind, nämlich jene zwischen Volk und Behörden ei­
nerseits, zwischen Bund und Kantonen anderseits. Zudem missbraucht er 
sein Informationsrecht oder seine Informationspflicht zur Propaganda, 
die sich manchmal nahe der Manipulation bewegt. Mit einer Politik der 
kleinen, deshalb fast unmerklichen Schritte hin zu einer starken Staats- 
Führung, werden fait accomplis geschaffen, die später die gesetzliche 
Verankerung erleichtern sollen. Es gibt Parallelen, z.B. aus dem Vorfeld 
der Abstimmung über die neue Bundesverfassung. Mit dieser sollte - wie 
nachträglich sogar von Bundesrat Koller zugegeben worden war - das 
Verfassungsrecht der «gelebten Verfassungswirklichkeit» angepasst wer­
den. Verkauft wurde sie jedoch als blosse «Nachführung», was Bundes­
rat Koller immerhin als «verharmlosend» bezeichnet hat (NZZ vom 
27.10.1999). Interessant ist dabei, dass diese Begründung nicht eine stär­
kere Empörung auszulösen vermochte, wird damit doch zugegeben, dass 
der Bund während Jahren die Verfassung allzu arg strapaziert hat.
(Vgl. zu dieser ganzen Problematik, speziell zur Rolle der Medien, Luzi 
Stamm: Wer hat die Macht in Bern? Baden 2000.)



Noch eine zweite Ursache vermag Anhaltspunkte zu bieten, weshalb die 
direkte Demokratie da und dort nicht mehr als zeitgemäss empfunden 
wird und den Ruf nach stärkerer Führung begünstigt. Ich meine die im 
Rahmen der weltweiten Globalisierung und Internationalisierung auch
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Dritter Abschnitt:
Einige Hinweise über Ursachen des heutigen 
«Führer-Kults»

Die bisherigen Gedanken stützten sich auf den sichtbaren Drang der Be­
hörden, straffer und wirkungsvoller zu führen, und zwar eben zur Haupt­
sache in politischen Fragen. Dieser Drang - und darin sehe ich eine erste 
Ursache - wurzelt zum Teil in edlen Motiven bis hin zu fast missionari­
schem Eifer, es gut zu machen, zum Teil aber auch einfach in der vielen 
Menschen, insbesondere Politikern eigenen, «Lust an der Macht», die 
allzu häufig zur «Arroganz der Macht» wird (John Kenneth Galbraith: 
Anatomie der Macht). Bei aller Kritik an diesem äusserst gefährlichen 
und vielleicht zentralen Trend darf indessen der Frage nicht ausgewichen 
werden, ob der Führungs-Anspruch von oben nicht genährt wird durch 
ein gewisses Führungs-Bedürfnis von unten. Sich auf Autoritäten irgend- 
welcher Art stützen, ist ja keine neue Erscheinung (Kirchen, Staatsge­
walten bis hin zu Diktaturen), und es sind vorwiegend unsichere Zeiten 
(Wirtschaft, Politik u.a.), in denen Menschen glauben, sich an Autoritä­
ten orientieren und ihnen folgen zu müssen. Das wiederum zeigt, dass 
der Wille des Einzelnen, sich selber und den Mitmenschen gegenüber 
Verantwortung wahrzunehmen, also die Eigenverantwortung, erlahmt. 
Man ist dann leicht geneigt, den Staat um Hilfe zu rufen, an den Staat 
zu glauben. Die Flucht aus der Verantwortung ihrerseits kann ausgelöst 
werden durch Sattheit und Bequemlichkeit (reich werden ohne eigene 
Leistung) sowie Disziplinlosigkeit und Gleichgültigkeit gegenüber Fra­
gen der grösseren Gemeinschaft und der weiteren Umwelt. So wird die 
Flucht aus der Verantwortung zur Flucht in die Brot-und-Spiele-Menta­
lität, also in die moderne Spassgesellschaft. Im öffentlichen Geschehen 
öffnet sich damit so etwas wie ein Vakuum, in welchem machthungrige 
Führerpersönlichkeiten aktiv werden können. Lust an der Macht von 
oben - Glaube an den Staat von unten - beides zusammen fördert den 
heutigen «Führer-Kult» sogar in Demokratien.
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Ausgerechnet der Leiter der Wirtschaftsredaktion der NZZ (G.S.), einer, 
bei dem sich zu Recht vieles, aber nicht einfach alles um Wirtschaftlich­
keit und Effizienz dreht, hat erfreulicherweise in verschiedenen Aufsät­
zen auf diese Problematik hingewiesen. Er nennt sein Anliegen «Verdörf- 
lichung» und sieht darin (richtig verstanden) nicht einen Gegensatz, son­
dern ein Gegengewicht zur Globalisierung. Auf unser Anliegen bezogen 
halte ich seine Schlussfolgerung für interessant: «Direkte Demokratie ist 
wünschenswert, Gemeindeautonomie ist prioritär.» Er spannt damit den 
Bogen zur Frage, welche Voraussetzungen erfüllt bzw. geschaffen werden 
sollten, damit die direkte Demokratie jene freiheitliche Staatsordnung 
zu gewährleisten vermag, die wir uns von ihr versprechen - ein abend­
füllendes Thema! Als Ergänzung zur soeben genannten Verdörflichung 
beschränke ich mich auf folgende Stichworte: Breit gestreutes Privat­
eigentum; persönliche Verantwortung sich selber und dem Nächsten 
gegenüber (dazu gehören auch Leistungswille und Disziplin); Konzen­
tration im Denken und Handeln statt Zerstreuung und Zersplitterung; 
ferner Bescheidenheit, Abrücken von der Anspruchsmentalität (nicht 
immer mehr materieller Wohlstand auf Kosten des Wohlbefindens); Sinn 
für das gebotene Mass, auch im Umgang mit unseren Ressourcen und 
der Forderung nach Wirtschaftswachstum um jeden Preis; schliesslich 
differenzierter, aber äusserst begrenzter Glaube an die staatliche Mach-

bei uns sichtbare Tendenz zu wirtschaftlichen und politischen Zusam­
menschlüssen, zur Ablösung des Kleinräumigen, Überschaubaren durch 
zentral gesteuerte Grossgebilde irgendwelcher Art. Staatspolitisch in­
teressieren hier vor allem die Zweifel an kleinen, dezentralen Struktu­
ren, an eigenständigen Einheiten, der unbedachte und undifferenzierte 
Drang zu vermeintlich effizienteren Fusionen, zur Förderung wirtschaft­
lich starker Gross-Agglomerationen, alles unter dem Motto einer neu­
en Regionalpolitik. Wen interessiert es noch, dass damit das bürgernahe 
und in unserem Miliz-System breit abgestützte Engagement vieler Bür­
ger als Voraussetzung der direkten Demokratie leidet? Was sich heute 
in den Kantonen da und dort abzeichnet, wird leider auf Bundesebene 
gierig aufgenommen, finanziell grosszügig gefördert und durch Harmo­
nisierungen unter den Kantonen sowie Verlagerung von Aufgaben bzw. 
Kompetenzen auf den Bund, d.h. durch Entmündigung der Kantone und 
Gemeinden, verstärkt.
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barkeit (Priorität von Ruhe und Ordnung im Innern) sowie Engagement 
für öffentliche Aufgaben im Milizsystem, verstanden als Dienst in und an 
unserer Heimat (Vorsicht vor zuviel Multi-Kulturellem!). Angesichts sol­
cher Voraussetzungen einerseits, der schweizerischen Realität anderseits 
verstehe ich, dass Zweifel aufkommen können, ob unsere direkte De­
mokratie noch zu retten sei. Weil es für das Zusammenleben aber keine 
bessere Alternative gibt, stehe ich zu unserer Ordnung und appelliere ich 
an Sie mitzuhelfen, dass die schweizerische Realität und die genannten 
Voraussetzungen wieder besser übereinstimmen. Das erfordert gerade 
in Zeiten raschen Wandels Respekt vor zeitlosen Werten sowie diffe­
renzierte Beurteilung und Verzicht auf überstürzte Hektik, wenn es um 
Neues bzw. Modernes geht.

Diese wenigen Andeutungen über Entwicklungstendenzen, die mit un­
serem Thema in engem Zusammenhang stehen, müssen genügen. Keh­
ren wir abschliessend zur konkreten Fragestellung zurück. Wenn ich zu­
sammenfassend von der Differenzierung ausgehe, die Prof. Eichenber­
ger bezüglich Führung gemacht hat, so ist der Bundesrat aufgerufen, ja 
verpflichtet, in seinem Kompetenzbereich, also innerhalb der Departe- 
mente und in der Bundesverwaltung als Ganzes, straff zu führen und zu 
entscheiden. In politischen Fragen, in denen das Parlament sowie Volk 
und Stände das letzte Wort haben, muss sich seine «Führungs»-Aufga- 
be darauf beschränken, eine Lagebeurteilung vorzunehmen, umfassende 
Entscheidungsgrundlagen mit Vor- und Nachteilen bereitzustellen sowie 
darüber ausgewogen, unter Einbezug seiner eigenen Prioritätsvorstellun­
gen, zu informieren und Vorschläge zu unterbreiten. Keinesfalls dürfte er 
seine eigene Meinung als die einzig richtige Lösung präsentieren und 
gewinnen wollen. Alles andere ist Propaganda (die er verbal ja selber 
verwirft) und einer direkten Demokratie unwürdig. Was ich in den letz­
ten Jahren vor Abstimmungen gelesen und gehört habe, gleich wie die 
jüngste Botschaft des Bundesrates zur hängigen Volksinitiative, verrät 
leider ein anderes Führungsverständnis. Ich sage nicht, dieses sei falsch, 
aber es entspricht nicht meinen Vorstellungen darüber, was die direkte 
Demokratie sein sollte, und deshalb lehne ich es ab.
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